
Die Ehrenamtskarte  
Baden-Württemberg

Kleine Karte,

großes
Danke.

Haben Sie Fragen zur Ehrenamtskarte,  
zu den Angeboten oder allgemein  
zum bürgerschaftlichen Engagement in 
Stuttgart? 

Wir unterstützen Sie gerne.

H
er

au
sg

eb
er

in
: L

an
d

es
h

au
p

ts
ta

d
t 

St
u

tt
g

ar
t,

 F
ö

rd
er

u
n

g
 B

ü
rg

er
sc

h
af

tl
ic

h
es

 E
n

g
ag

em
en

t 
in

 V
er

b
in

d
u

n
g

 m
it

 d
er

 A
b

te
ilu

n
g

 K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

, G
es

ta
lt

u
n

g
: c

o
n

d
n

sd
 G

m
b

H
, J

an
u

ar
 2

02
6

Finanziert aus Landesmitteln, die der Landtag  
von Baden-Württemberg beschlossen hat.

Mehr Informationen zur Ehrenamtskarte unter:  
stuttgart.de/ehrenamtskarte

Landeshauptstadt Stuttgart
Förderung Bürgerschaftliches  
Engagement
Kronprinzstraße 13
70173 Stuttgart
E-Mail: ehrenamtskarte@stuttgart.de
Telefon: 0711 216-60248



Ihre Zeit macht den 
Unterschied. 

Mit der Ehrenamtskarte würdigen die  
Landeshauptstadt Stuttgart und das Land 
Baden-Württemberg Ihren außerge-
wöhnlichen Einsatz. Sie ist ein sichtbares 
Zeichen der Anerkennung – und ein 
herzliches Dankeschön für alles, was Sie 
leisten.

Voraussetzungen & Antragstellung
Sie engagieren sich ehrenamtlich in Stuttgart? Dann 
können Sie die Ehrenamtskarte erhalten, wenn Sie:

–	 in den vergangenen zwölf Monaten mindestens 
	 200 Stunden freiwillig in einer gemeinwohl- 
	 orientierten Organisation tätig waren
–	 oder mindestens 100 Stunden freiwillig in einem  
	 gemeinwohlorientierten Projekt mitgewirkt  
	 haben.

Der Antrag für die Ehrenamts- 
karte kann ganz einfach online  
gestellt werden.
Alle Informationen finden Sie  
auf unserer Website oder in der 
Ehrenamtskarten-App.

Einfach zeigen & Vorteile genießen
Mit der Ehrenamtskarte erhalten Sie Vergünstigungen 
in zahlreichen Kultur-, Sport- und Bildungseinrich-
tungen in ganz Baden-Württemberg.

Die Angebote werden stetig erweitert – es lohnt sich 
also, regelmäßig auf unsere Webseite zu schauen.

1.	 Zeigen Sie Ihre Ehrenamtskarte bei teilnehmenden 
	 Einrichtungen vor.
2.	 Erhalten Sie den jeweiligen Vorteil oder Rabatt.
3.	 Nutzen Sie Angebote in Stuttgart und ganz  
	 Baden-Württemberg.

Die Karte ist personengebunden und nicht  
übertragbar.

Ohne Stundenangabe berechtigt sind:
–	 Freiwilligendienstleistende
–	 Juleica-Inhaberinnen und Inhaber
–	 Mitglieder in Einsatzabteilungen der Freiwilligen 
	 Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks  
	 sowie taktsicher Einheiten der Fachdienste des  
	 Katastrophenschutzdienstes des Landes

In diesen Fällen ist lediglich ein Nachweis über das in 
Stuttgart ausgeübte Engagement erforderlich.  
Nutzen Sie dafür gerne unsere praktischen Sammel-
anträge, die Sie online finden.


